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Datenschutzhinweise nach Artikel 13 und Artikel 14 der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) im Zusammenhang mit Auskünften und der Verarbeitung durch das Jobcenter der 

Stadt Schweinfurt (Optionskommune) 

Zweck/Aufgabe: Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 

 

1. Wer ist für die Datenerhebung verantwortlich? 

Verantwortlich für die Verarbeitung ist die  

 

Stadt Schweinfurt 

Der Oberbürgermeister 

Markt 1, 97421 Schweinfurt 

Telefon: 09721 51 -0 

E-Mail: stadt@schweinfurt.de 

Verarbeitende Stelle innerhalb der Stadt Schweinfurt ist: 

Jobcenter der Stadt Schweinfurt 

Lange Zehntstraße 17, 97421 Schweinfurt 

Telefon: 09721 51 -9899 

E-Mail: jobcenter-stadt@schweinfurt.de 

 

2. Wer ist der zuständige Datenschutzbeauftragte? 

Stadt Schweinfurt 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter 

Markt 1, 97421 Schweinfurt 

Telefon: 09721 51 - 2643 

E-Mail: datenschutz@schweinfurt.de 

 

3. Wofür werden Ihre Daten erhoben und verarbeitet? Was ist die Rechtsgrundlage? 

Zwecke der Verarbeitung: 

 

Das Jobcenter ist beim Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen zur Erbringung von Geld-, Sach- 

und Dienstleistungen verpflichtet. Hierzu zählen insbesondere Leistungen zur Beratung, zur Sicherung 

des Lebensunterhalts, Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit oder Eingliederung in Aus-

bildung oder Arbeit. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten auch bei der Durchführung von 

Erstattungsansprüchen anderer Leistungsträger oder anderer Stellen oder der Bekämpfung von Leis-

tungsmissbrauch verarbeitet. Personenbezogene Daten werden zudem zu Statistikzwecken der Bun-

desagentur für Arbeit verarbeitet. 

 

Die Verwendung personenbezogener Daten zu anderen Zwecken als dem Erhebungszweck ist nur im 

Rahmen der gesetzlichen Aufgaben des Jobcenters zulässig 
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Rechtsgrundlagen: 

 

Die Datenverarbeitung durch das Jobcenter stützt sich dabei insbesondere auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 

Buchstabe c DSGVO i.V.m. §§ 67ff SGB X, SGB II sowie auf spezialgesetzliche Regelungen. 

 

Ihre Daten unterliegen der Zweckbindung und werden auf Grundlage von Art. 4 BayDSG, Art. 6 Absatz 

1 lit. c und Art. 9 DSGVO in Verbindung mit SGB II, SGB I und X verarbeitet. 

 

In Ausnahmefällen stützt sich die Verarbeitung auf Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). 

 

 

 

4. Wo erheben wir Ihre Daten? 

 

Sofern wir Ihre Daten nicht von Ihnen selbst erhalten haben*, erheben wir Ihre Daten, nur soweit im 

Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich, bei folgenden Stellen: 

 

--/-- 

 

*Direkterhebungsgrundsatz: gem. § 67a Abs. 2 SGB X sind Sozialdaten beim Betroffenen zu erheben 

 

 

5. Welche Daten werden erhoben und verarbeitet? 

 

Wir verarbeiten soweit im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich folgende personenbezogene Da-

ten von Ihnen:  

 

Grunddaten inkl. Kontaktdaten (z.B. Aktenzeichen, Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Kunden-

nummer, Familienstand, Staatsangehörigkeit), Daten zur SGB II-Leistungsberechnung (z.B. Einkom-

mens- und Vermögensdaten, Daten zu Unterkunfts- und Heizkosten, Unterhalts- /Regressansprüchen, 

Sozialversicherung, zur Dauer von Beschäftigungsverhältnissen), Daten zur Vermittlung / Integration in 

Arbeit (z.B. Lebenslauf, Qualifikationsnachweise, Führerscheine, Rahmendaten zur Vermittlung wie fa-

miliäre und finanzielle Situation), Gesundheitsdaten und Statistikdaten 

 

 

6. An welche Stellen werden Ihre Daten weitergegeben? 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden nur soweit im Einzelfall zur Aufgabenerledigung erforderlich 

weitergeben an: 

 

andere Sozialleistungsträger (z.B. Krankenversicherung, Rententräger), Arbeitgeber, Ausbildungsbe-

triebe, Maßnahmen-/Bildungsträger, Ärzte, Finanzämter, Behörden zur Strafverfolgung und Gefahren-

abwehr (z.B. Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte, Zoll), dem Bundeszentralamt für Steuern, dem Bun-

desrechnungshof, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlingen sowie weiteren Behörden. 

 

Eine regelmäßige automatisierte Datenübermittlung erfolgt im Rahmen des automatisierten Datenab-

gleichs gem. § 52 SGB II im Rahmen der dortigen Ermächtigung an die Datenstelle der Rentenversi-

cherung. 

 

Für jedes Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft kann ein Abrufersuchen gegenüber dem Bundeszentral-

amt für Steuern (BZSt) gestellt werden, um die Einkommens- und Vermögensverhältnisse Ihrer Be-

darfsgemeinschaft zu klären (§ 93 Absatz 8 und 9 der Abgabenordnung).  
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Das BZSt übermittelt die Kontenstammdaten Ihrer Konten und bei Vorliegen eines konkreten Verdachts 

- ggf. auch der Konten Dritter, bei denen Sie als verfügungsberechtigte oder wirtschaftlich berechtigte 

Person im Sinne des § 1 Absatz 6 des Geldwäschegesetzes angegeben sind (unter anderem Name 

der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers, Geburtsdatum, IBAN und Verfügungsberechtigung). Dies be-

trifft Konten, die nicht länger als drei Jahre aufgelöst sind. 

 

 

7. Wie lange werden Ihre Daten bei uns gespeichert? 

Ihre Daten werden nach dem Ende der Bearbeitung des Leistungsfalls (letzter Schriftverkehr) sechs 

Jahre gespeichert und dann automatisch gelöscht, sowohl Daten im Papier- als auch in elektronischer 

Form. 

 

Im Falle einer bestehenden Forderung des Jobcenters nach dem Ende des Leistungsbezugs ist die 

Bearbeitung erst nach Begleichung der Forderung abgeschlossen. 

 

 

8. Welche Rechte haben Sie? 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu 

Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

 

Hinweis: Bei einer Übermittlung von Sozialdaten an Staatsanwaltschaften und Gerichte im Bereich der 

Strafverfolgung, an Polizeibehörden, Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst und 

den Militärischen Abschirmdienst erfolgt eine Informationserteilung an Sie nur mit Zustimmung dieser 

Stelle (§ 82a SGB X). 

 

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, stehen Ihnen ein Recht auf Berichti-

gung zu (Art. 16 DSGVO). 

 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 

DSGVO). 

 

Sie haben das Recht, Ihre beim Jobcenter gespeicherten Daten einzusehen und freiwillige Angaben 

auch im Nachhinein löschen zu lassen. Welche Angaben freiwillig sind, können Sie den „Hinweisen 

zum Antrag auf Arbeitslosengeld II“ entnehmen oder auf jedem anderen Weg bei uns erfragen. 

 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch eine Erklärung eingewilligt haben (z.B. Datenübermittlung), können 

Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwil-

ligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch diese nicht berührt. 

 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die 

gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
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Jede Betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht 

ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden. Die Aufsichtsbehörde für den 

öffentlichen Bereich in Bayern ist: 

 

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz 

Wagmüllerstraße 18 

80538 München 

Tel.: 089 21 26 72-0 

E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

 

 

 

 

 Hinweise zum Elektronischen Briefkasten und zu Formulardownloads

 

Mit dem Upload von Unterlagen in den elektronischen Briefkasten gelangen diese direkt in das 

Computersystem der Stadt Schweinfurt und sind dort vor unbefugtem Zugriff geschützt.  

 

Zugriff haben nur berechtigte Beschäftigte des Jobcenters, deren Aufgabe die Postbearbeitung 

ist. Auch andere Kunden, die den elektronischen Briefkasten nutzen oder andere städtische Be-

schäftigte können nicht sehen, welche Dokumente sich im elektronischen Briefkasten des Job-

centers befinden. 

 

Der Zeitpunkt des Uploads im System wird festgehalten und gilt als Tag des Antragseingangs. 

Der Download von Antragsformularen von der Homepage des Jobcenters wird dagegen in keiner 

Weise gespeichert und stellt keine Beantragung von Leistungen im Sinne des Sozialrechts dar. 

 

Der Antrag gilt als wirksam gestellt, wenn er persönlich beim Jobcenter abgegeben wird, posta-

lisch bei der Stadt Schweinfurt eingeht oder an den elektronischen Briefkasten des Jobcenters 

übermittelt wird. 

 

 
 
Hinweis: 
Die Inhalte dieses Dokuments spiegeln den jetzigen Kenntnisstand wider und werden regelmäßig aktualisiert. 
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